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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1973

Norm

ABGB §7

EO §381 D

Rechtssatz

Eine analoge Anwendung des Gesetzes auf den Fall der List ist abzulehnen, weil Gewalt und List wesentlich

verschiedene Einwirkungen darstellen, der Gesetzgeber den Unterschied gekannt haben muß un die ausdrückliche

Anführung nur des Falle der Gewalt daher den Schluß gebietet, daß er den (Ausnahms-) Tatbestand bewußt

eingeschränkt hat (vgl Klang 2. Aufl I 94, lit 6 h).
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